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Gesamtsumme: 20 Mio. €

Finanzierung

Widerspruchstelle Flurneuordnung 

l   1 Widerspruch gegen die Wertermittlung

l   3 Widersprüche gegen die (Vorläufige) Besitzeinweisung

l 15 Widersprüche gegen Flurbereinigungs-/Zusammen- 

            legungsplan und Nachträge

Vom Flurbereinigungsgericht beim Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg wurden im Jahr 2020 sechs Klagen 

verhandelt. Vier Klagen wurden abgewiesen, eine von den 

Klägern in der Verhandlung zurückgenommen und ein  

Vergleich geschlossen.

Die Widerspruchstelle Flurneuordnung ist 

landesweit zuständig für die weitere Behand-

lung und eine etwa erforderliche förmliche 

Bescheidung von Widersprüchen, die auf der 

Ebene der unteren Flurneuordnungsbehör-

den nicht ausgeräumt werden konnten. 2020 

sind bei der Widerspruchstelle insgesamt 19 

Widersprüche eingegangen. Diese gliedern 

sich folgendermaßen auf 

Flurneuordnung – Gut finanziert

Die Gemeinschaft aller von der Flurneuordnung betroffenen 

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer bilden die 

Teilnehmergemeinschaft (TG). Diese erhält für die Maßnah-

men, die in ihrer Zuständigkeit liegen, Zuschüsse der Bundes-

republik Deutschland und des Landes Baden-Württemberg. 

Abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beträgt 

die Förderung in der Regel bis zu 80 Prozent der für die Aus-

führung der gemeinschaftlichen Anlagen anfallenden Kosten. 

Den Rest müssen die Teilnehmer als Eigenleistung aufbringen. 

Bei Maßnahmen im öffentlichen Interesse tragen die Kommu-

nen oder Andere in angemessener Höhe zur Finanzierung bei. 
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Gesamtsumme: 323

Regelverfahren (§§ 1, 37 FlurbG) 
Rebverfahren (§ 1 FlurbG)

Vereinfachte Verfahren (§ 86 FlurbG)

Unternehmensverfahren (§§ 86 und 87 
FlurbG)

Beschleunigte 
Zusammenlegungsverfahren (§ 91 FlurbG)

85.264 ha

48.952 ha

99.732 ha

VVeerrffaahhrreennssbbeessttaanndd  iinn  HHeekkttaarr

Regelverfahren (§§ 1, 37 FlurbG) 
Rebverfahren (§ 1 FlurbG)

Vereinfachte Verfahren (§ 86 FlurbG)

Unternehmensverfahren (§§ 86 und 87 
FlurbG)

Beschleunigte 
Zusammenlegungsverfahren (§ 91 FlurbG)

Gesamtsumme: 239.724 Hektar

3.750 ha

302 ha

3.623 ha

Regelverfahren (§§ 1, 37 FlurbG) 
Rebverfahren (§ 1 FlurbG)

Vereinfachte Verfahren (§ 86 FlurbG)

Unternehmensverfahren (§§ 86 und 87 
FlurbG)

Gesamtsumme: 7.675 Hektar

Technische Abschlüsse in Hektar

522 ha

410 ha
1.565 ha

Regelverfahren (§§ 1, 37 FlurbG) 
Rebverfahren (§ 1 FlurbG)

Vereinfachte Verfahren (§ 86 FlurbG)

Unternehmensverfahren (§§ 86 und 87 
FlurbG)

Gesamtsumme: 2.497 Hektar

Anordnung in Hektar

23 Flurneuordnungsverfahren wurden abgeschlossen. Ebenfalls 

aufgegliedert nach Fläche: 

Flurneuordnung – Alles aus einer Hand

Die Flurneuordnung ist ein Bodenordnungsverfahren zur 

ganzheitlichen und nachhaltigen Entwicklung der ländlichen 

Räume. Ihr Ziel ist die Produktions- und Arbeitsbedingungen 

in der Land- und Forstwirtschaft zu verbessern, die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu sichern und die Schönheit und den  

Erholungswert der Landschaft sowie die ökologische Vielfalt zu 

erhalten und weiterzuentwickeln. Diese Ziele werden in beson-

derem Maße sozialverträglich und bürgernah in einem ausge-

wogenen Gesamtkonzept unter Beteiligung aller im ländlichen 

Raum relevanten Akteure zusammengeführt und umgesetzt. 

Nachfolgend sind die derzeit laufenden Verfahren nach Anzahl und Fläche dargestellt: 

Flurneuordnung – Vielfältig und optimal

Mit der Flurneuordnung stehen verschiedene Instrumente 

für ein optimales Flächenmanagement zur Verfügung – von 

der klassischen, umfassenden agrarstrukturellen Flurneuord-

nung über spezielle Wald-, Reb- und Dorfflurneuordnungen, 

Unternehmensflurneuordnungen zur Unterstützung von 

Infrastrukturmaßnahmen bis zu sogenannten Schwarzwaldver-

fahren (beschleunigte Zusammenlegungen im Höfegebiet des 

Schwarzwaldes). Verschiedene Verfahrensarten bieten für die 

vielfältigen Anforderungen die jeweils passenden Lösungsansätze. 

Flurneuordnung – Im Wandel der Zeit

Jedes Jahr werden in Baden-Württemberg neue Flurneuord-

nungsverfahren angeordnet, also begonnen. Im Jahr 2020 

wurden 13 Flurneuordnungen neu angeordnet. Aufgegliedert 

nach Fläche sind dies: 


